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Die Entschuldungsalition der polnischen Landwirtschaft,
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Das Auslands-, insbesondere deutsche Kapital in Großvater-.

Die Entfchuldungsaktion der politischen Landwirtschaft.
In Nr-. 22—123 unserer Berichte (S· 95« bsis 908«)—gaben wir

irn Zusammenhang mit diesem Themn »die Forderungen b·z-w.Var-

schlläsgeder verschiedenen Wirtfchnifksskskeiseund auch die von- der

Regierung voriüufig bekannt-gegebenen Nicht-hinten der kommen-
den Entschulsdung wieder. Das IpsolnkschseGessetzsbilatt»D«zsisennik
Alsdann-«brachte in- Neumsmer 94 vom 28. 140. d-. Is. die in den

Miniistersratsitziungenvom- 1t9. und «24.Oktober angenommenen Enk-

schiusidungsgiesetzeAn die lStelie der bisherigen Diskussion um« das

zu erwartende tritt nunmehr »die nicht minder heftige Polemik
über Vor- und cNachteil-e der neuen Gesetz-e. Die Gegensätze sind
kaum weniger scharf als friishsek»Und auch-»dieParteien ungefähr
dieselben. Auf dass Für und Wider soll ledvchs zum Schsiußein-

gegangen wenden. .

Wenige Tage vsosk Bekanntgabe der neuen Gesetze mach-te der

Finanzministeri Prlofessor Zsaswadzki »die-mVertre-
kek der der Regierung nahestehenden »GazetasPoiska« gegenüber
Ausführungen über Gründe und Inhalt sowie den voraus-sicht-
lich-en Erfolg der Entschuldusngsgesetz-gehung-in finanzieller Hin-
sicht. Soweit die Erkiiäirungenneu-e Momente enthalten-, seien sie
hier sburz wiedergegeben
über die Gründe für das gesetzliche Ging-reifen in das Ver-

hältniss von Schuldner und Gläubiger befragt, äußerte sich der

F insanzminister wiie folgt: Wenn der »von Psoilsennotwendiger-weise
geführte Defiatiosnspnozeßmit der Zeit nicht schädlicheFolgen
haben und die Grundlagen des wirtschaftlichen Gleichgewichte-s
nicht angrseifen solle, so müsse darauf geachtet werden, daß diese-r
Prozeß all-e Elemente des Wirstschasftsbesbenswenigstens annähernd
gleich treffe-. Es bestehe aber ein Faktor, der bei der Stabilität
der Währung scheinbar- vsom Aiutomatismus »des-Wirtschaftslebens
nicht überwunden wer-den dünne Es sei dies der konstante Zinsen-
dienst für früher aufgenommene Stchuiidem Dass Wort »sch-einbar««
sei zu- betonen, denn- in Wirklichkeit habe das Leben saUch biet-
für Auswege gefunden, wenn auch in recht bedauerlich-er Art,
nämlich in Der Sah-EllUsgssunfähiicikseitdes Schuildiners Es sei neben-

sächlich-,»in welch-er Forin sich diese-Zahtungspunsähigkeitaus-wirke

Tatsache sei jedoch-,daß die Mehsrzahi der Landwirstse ihren Ver-

pfslichiungennicht nachskwmsme,in der Regel, weil sie über kein-er-

M Ge.wm»jkkxeslsverfügten Dies sei ja auch voiiksomsmen verständ-
lich, wenn man bedenke-, daß allein die Summe der theoretisch km

Jahr-e zus zahlenden Zinsen größer sei als die Summe, »die die

Landwirtschaft zusammen stüt«Zinsensdienstund Kaipitasltilgsung
überhaupt auf-zubringen imstande leis
»Hier würd-en ses-bst die am· schärfsten durchgeführten

stangsmalznahmen ohne Erfolg sein. Im Gegenteil würde ein
Zunehmekldes Landangebot den Biodenpreis immer stärker her-
unterdrücken und damit zur Deokung eines immer geringer
werden-den Prozentsatzes der Forderungen ausreichen.

Die Korrektur jedoch, Idie Idas Leben in Form schlechter
Zahlungskähkgkeit Und sogar teilweiser Zahlungsunfähigkeit der

Landwirtschaft durchführh ist beinahe ebenso gefährlich wie

die Starrheit der Verschuldung Diese wirkt sich ungleich-
mälzig aus und begünstigt besonders sdie weniger gewissen-

vom OstlandssInstitut in Danzig

haften und vielfach auch wirtschaftlich weniger wertvollen Ele-

mente, während sie die ganze Last auf diejenigen abwälzt,
die bemüht sind, den übernommenen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Sie verwischt den Unterschied zwischen dem, der

schlechten Willens ist, unsd demjenigen, der zu zahlen tatsäch-

lich nicht in der Lage ist. Es werden alle Gefühle der Sicher-

heit, sdie Grundlagen von Kalkulation und Kredit, ohne die eine

Wirtschaft nicht bestehen kann, zunichte gemacht. Es wird
eine· Reihe von Gläubigern, Personen und Institutionen ge-

schädigt, die unter normalen Bedingungen eine nützliche Rolle
in der Wirtschaft spielen könnten . . .

-

Es ist klar, daB unter diesen Umständen und in »der Ge-
wiBheit, daB in absehbarer Zeit kein-e Änderungen zu erwarten

sind, die die heutige deflationistische Einstellung der Wirt-

schaft radikal umkehren würden, keinerlei doktrinäre Gründe
den Gesetzgeber davon zurückhalten können, dies-es Gebiet
zum Zwecke seiner Ordnung zu beschreitenfk

Das seien auch die Gründe sdaifiirgewesen, daß sich die jetzige
Enitschusbdungsakctionüber einen tängeren Zeitraum habe erstrecken
müssen. Sie sei ja eigentlich auch schon vor über zwei Jahren
ein-geleitet worden. Aber insoige »der Schwäche und mangels ge-
nügender Stabiiistät des F inanzmarktes shasbe inan es fiür richtiger
angesehen, nur ganz rotsichstig rund etappenweise vor-zugehen um

damit auch zugleich die Folgen der eingeleiteten Maßnahmen ab-

zukwartem

Axusfdie Gesetze, die während dieser seit zur Rettung und

Gesundung der Landwirtschaft erlassen wurden, sind wir bereits
in Nr. ZLB unserer Berichte eingegangen, so daß wir asn dieser
Stelle darauf verzichten bönnen ,

Die bisherigen Gesetz-eund die Erfahrungen, die man aus ihnen
habe ziehen können, hätten das Material für die endgültige Re-

form, wie sie jetzt durchgeführtwer-den soll, gsesiiesiert
«

»Ich betone jedoch, daB, obgleich in den geplanten Ver-
ordnungen die Eingriffsmöglichkeit des Gesetzgebers in die
privatrechtlichen Verhältnisse recht weit reicht, er sich, wie
auch in den bisherigen Aktionen, jedoch zum Grundsatz die
Unantastbarkeit der Kapitalsumme macht, die
nur in Ausnahmefällen auf Grund besonderer Beschlüsse von

dazu berufenen lnstanzen und nie allein von Rechts wegen
gesenkt wird. Ich erachte das als notwendig, sowohl mit Rück-
sicht auf das Bestreben, den Sparsinn zu fördern, als auch auf
die Notwendigkeit, die Uberzeugung vom Wert unserer Wäh-
rung zu festigen.«

Anschiießendgab Finanzminister Zawadzsbi einen allgemeinen
überbiick über »die in Aussicht genommenen Erleichterungen für

die Landwirtschaft,die jedoch an anderer Stelle noch eingehend
behandelt werden sollen-. Auf die Frage nach- den v o r a us-

lichstlichen Folgen der geplanten Gesetze gab
der Minister zur Antwort: s

»Ich weiB genau, daB die geplante Entschuldungsaktion
zahlreich gehegte Hoffnungen zunichte machen und nach »ver-

schiedenen Richtungen hin groBe Unzufriedenheit auslösen

wind. Sie wird vor allem diejenigen enttäuschen, die mit einer

völligen Streichung der Schulden glaubten rechnen zu können

(um dann neue zu Inachen). Sie wird auch ein-e« erhebliche Er-

regung unter den Gläubigern hervorrufen, da viele vion ihnen,
durch die nominelle Höhe ihrer Forderungen suggeriert, glau-

- ben werden, daB sie einen Verlust erleiden-, während in Wirk-
lichkeit ihre nominellen Ansprüche den tatsächlichen gleich-
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gesetzt werden. Ich gebe mich auch keineswegs der falschen
Hoffnung hin, asls ob diese Aktion alle Schwierigkeiten zu über-

winden iimstande wäre . . .

Aber andererseits bin ich davon überzeugt, dalz dadurch
für die Mehrzahl der Landwirte Verhältnisse geschaffen wer-

den, in denen ihnen der Kampf gegen die gröBten Schwierig-
keiten und deren Uberwindung überhaupt erst möglich sein

wird, und das ist die höchste Aufgabe, die wir uns stellen
konnten. —

lch will hier im Voraus kein-e genauen Zahlen angeben,
kann jedoch schon jetzt soviel sagen, daB im groBen ganzen
die Summe, die alle aus den Vergünstigungen der Entschul-
dung Nutzen ziehenden Wirtschaften zusammengenommen an

Zinsen zu zahlen haben werden, geringer sein wird als die

Summe, die sie jetzt tatsächlich zahlen . . .

Die Vergünstksgungen sind selbstverständlich ungleichmälzig
verteilt. sie werden sehr bedeutend für diejenigen sein, die
bemüht waren, ihren Verpflichtungen in vollem Umfange nach-

zukommen; dagegen wird es sie für diejenigen nicht geben,
die auch bisher nichts gezahlt haben. Zwischen diesen beiden
Grenzfällen liegt die Masse derjenigen, für die dkse Ver-günsti-
gungen den rechtlichen mit dem tatsächlichen Stand in lEin-

klang zu bringen versuchen werden . . .

Selbstverständlich wird ein-en Teil der Schuldner nichts
mehr retten — aber es ist gerade auch eine Aufgabe der Ent-

schuldungsgesetzgebung, diejenigen-, die sich infolge der allge-
meinen Wirtschaftslage in Schwierigkeiten befinden, vosn denen
zu trennen-, die selbst bei guter Konjunktur schlechte Zahler
wären.

Diese Aktion sehe ich als endgültige an. Wie

erwähnt, kann zurn zweiten Male zu einer solchen Operation
nicht gegriffen werden, ohne die Grundlagen des Kredites zu

erschüttern. Ich bin auch der Ansicht, diaiz nach ihrer Be-

endigung das Feld für die freie Weiterentwicklung der Wirt-
schaft usnd die Ubereinstimmung des tatsächlichen mit dem
Rechtszustande freigemacht werden muli.«

Die unter dem 24-.. Oktober IJM e rsl a f se ne n Gse f e tz e

behandeln die umfangreiche Stoffmsenge nach folgenden Gesicht-s-
punktem
»l. Die Verordnung über die Konvertie-

rung und Regelung der landwirtschaftlichen

S c h u l d e n umfaBt ein besonderes System von Vergünsti-

gungen, die für diejenigen Besitzer landwirtschaftlicher Be-

trieb-e vorgesehen sind, die mit vor dem 1.Jul·i- 1«9«32entstande-

nen Verpflichtungen belastet sind.

Z. Die Verordnung zwecsks Änderung des

Gesetzes vom 24. März 1933 über die Ver-

günstigungen für diejenigen Kreid-it-institute,
die den Schuldnern ErmäBigungen sder land-

wirtschaftlichen Schulden gewähren, behan-

delt dsas Verhältnis zwischen der Akzeptationsbank einerseits

und den Instituten des organisierten Kredites sowie den

Schuldnern dieser Institute andererseits.

Z. Die Verordnung über Vergünstigungen
besi- der Schuldentilgung der Besitzer land-
wirtschaftlicher Betriebe uind Unterneh-

mungen bei staatlichen Bankinstituten.
4. Verordnung über die Regelung der Ver-

pflichtungen der Landwiirte gegen den Um-
satzfonds der Agrarreform.«

Von diesen die Enslfchuldusngder Landwirtschaft betreffenden
Verordnungen verdient svor alleml die V e r o r d n us n g ii sb-e r

We wavevtiernng und Regelung der land-

w z kk fchsa ft l ich e n- Schi nsl d se n als des Kernproblesms der

Entschuld-ung-sa«kti·onbesonders eingehen-d besprochen zu werden.

ije zekfzjjwkm acht Abschnitte mit folgendem Inhalt-: Abschnitt 1

enthiäiltdie allgemeinen Vorschriften Abschnitt s2 betrifft die Ab-
lösung der lau-wirtschaftlichen Schulden durchWertpapiere, Alb-

schnitt 3 regelt die Konverstierusng dieser Schulden in einen lang-
fkistijgen PsftawdhktefkkedihAbschnitt 4 gibt besondere Vorschriften
»Die die Jnveftitison vion lansgfsristigernKredit betreffen, Abschnitt 5

regelt die Verteilung der Abzahlung und die Verzinsung der

landwirtschaftlichen Schulden von Rechts wegen, der sssechssteAb-
schnitt sieht Ermäßigsungensvor, die den Lan-dankten vion den
Schiiedsäsmsternzuerskannt swerdens können, der sieben-te Abschnitt
behandelt dass Vergleichs- und Liquidatiosnsderfsahrens,der letzte
Abschnitt enthält schließlich-die Schlußbestimmungen.

In den allgem-einen Bestimmungen werden svsor allem zwei für
die Praxis wichtig-e Begriffsbestimsmiungen festgelegt Eis find dies
die Begriffe der ,,landwirtschsalftliscben Schuld« und
des ,,sl-andwirtfchaftlich"-en Bsetrisebes«. Bezüglich der

landwirtschsastlsichenSchuld ist vson Wichtigkeit, daß außerhalb der

besonderen Definition jede ans dem Besitzer eines L-a-n.diw«irtfch·afts-
betriebes lastende Schuld sasls lsandswirtsichaftliischeSchuld angesehen
Wird. Im Ansfechitungrsisalslemiqu der Gläubiger den Gegenden-eis-
ersbringen Als landiwsirtsschsastliichseBetriebe gelten: Land-, For-fis-
Saa·tzuchst-,Garten-, Bienen- und Fisschereiroisritschiaften,»und als
deren Besitzer wer-den die Eigentümer, Nutznießer und Pächter
bezeichnet Hierbei werden Industriebetriebe nnd Werkstätten die
im Rahmen ein-es solch-en Landwirtschsaftsbetrsiebsesgeführt wer-

den, als deren Bestandteil angesehen
Da eine Reihe von Verigsünftigiungenvon rein äußerlichen

Kriterien, wie die Grsöfze der Betriebe, abhängig gemacht wird,
so ist ebenfalls in den einleitenden all-gemeinen Bestimmungen
die Einteilung der Blietrsiebe in drei Gruppen
A, B und c vorgenommen

,,Zur Grupp e A gehören die Wirtschaften von einer
Fläche bis zu 50 ha b»zw. diejenigen Wirtschaften, die im Wege
einer Verordnung des Ministers der Finanzen oder der Land-
wirtschaft und Agrarrefiorm bezeichnet werden, von einer
Fläche bis zu 1I00 ha (in einzelnen Bezirken). Zur G r u p p e B

Wirtschaftsbetriebe von einer Fläche bis zu «50«0 ha (bzw.
10010 ha) und zur sG ru p p e C schslkelzlich von einer Fläche, die
die für die Betriebe der Gruppe B bezeichnete Norm über-

schreiten.

Mit Rücksicht auf grundsätzliche Wirtschaftsinteressen sind
von den Vorschriften dieser Verordnung Personen öffentlichen

Rechtes (·der Staatsfiskus u. ä. m.) sowie Kreditinstitute (B-an—
ken, Kommunalsparkassen u. a. m.) ausgenommen Für die

Kreditinstitute besteht eine besondere Regelungsart von land-

w!irtschaftlichen Schulden, die sin dem novellisierten Gesetz
vom 24. März 19·33 über Erleichterungen für diejenigen Kredit-

institute, die ihren Schuldnern im Rahmen der landwirtschaft-

lichen Schulden Vergünstigungen zukommen lassen, festgelegt
sind . . .

Von den allgemein-en Vorschriften, die erwähnt zu werden

verdienen-, wäre noch die Kompetenz der Schieds-

ämter zu nennen. Von ihnen hängt die Beurteilung ab, ob

es sich gegesbenenfalls um eine lansdwirtschaftliiche Schuld han-

delt, zu welcher Gruppe der landwirtschaftliche Betrieb zu

rechnen ist, die Feststellung des Entstehungsdatums der Schuld
und wer den Wert erhalten hat«

Ncaschdiesen sein-leitenden Bestimmungen butngt die Verordnung
diie cNorm der einzelnen Vergünstiigsungen »Da die Wiedergabe
des Gesetzesinhaltes grundsätzlich»in allen Zeitungen Und Zeit-
schwisftendie-selbe ist, wird nach-stehend sdie in der »Ga:zeta Polska«
abgedruckte Darstellung wiedergegeben um« dann im Anschluß »die
Krsitiber zu Wort bomimen zu- liassen Schson jetzt sei bemerkt, daß
»wegen des Umfange-s und »derMannigfaltigkeit der EntsschsuldsllnsgS
gesetzgebung einzelne wichtige F ringen noch gesondert bebawdelk
werden sollen. Heute soll vor allem das bereits erwähnte Konvsers

ti-erungs- und SchluleenregsexlungsigsesetzdmgseskeklkWerden-

,,«Das Vergünstisgungssystem

Im Vordergrunsde des Systems der vorgesehenen ErmäBi-

gungen steht die Möglichkeit-, landwirtschaftliche Schulden

durch Wertpapiere abzulösen Im Verlauf von drei Jahren nach

dem Inkrafttreten der Verordnung können die landwirtschaft-

lichen Schulden, die die Summe von 5010 Ztoty Überschreiten,

durch Wertpapiere absgelöst werden, die der Fiinanzminister im

Einvernehmen mit dem Minister für Landwirtschaft und Ast-Sk-
reform bestimmen wird· Mit den Wertpapieren können nicht

nur das Schuldkapitah sondern auch die Zinsen, Pr«ovisi0nen,



Kosten und andere Nebengebühren bezahlt werden. die für die

Zeit bis Zum 1.Novem«ber 1934 geschuldet werden.

Es muB betont werden, daB, soweit es um die Schuld selbst

geht, die Verordnung nur diejenigen Schul-
den regelt, die vordem 1. Juli 1932 entstanden
s i n d. Aulzerdem ist der Finanzminister Zur Bestimmung der-

jenigen Wertpapiere befugt, mit denen die landwirtschaftlichen
Schulden bei den Instituten des organisierten Kredites abge-
löst werden sollen. Von der Möglichkeit der Bezahlung mit

Wertpapieren bestehen Ausnahmen, unid zwar: mit Wert-

papieren kann eine Schuld dann nicht abgelöst werden, wenn

sie durch Entschädigung entstanden ist oder wen-n das Schieds-
amt bestimmt, daB diese Schuld vom Schuldner in bar bezahlt

wer-den kann, weil die Zahlungsfähigkejt und wirtschaftliche

Lage des Schuldners es dem- Gläubiger gestattet, von ihm die

Bezahlung in dieser Form zu verlangen.

Im dritten Abschnitt dser Verordnung ist die Kon-

vertierung der landwirtschaftlichen Schul-
den in einen langfristigen Pfandbriefkredit
ge r eg el t· Diese Konvertierung beruht darauf, daB die auf
den landwirtschaftlichen Grundstücken hypothekarisch ge-

sicherten Forderungen im Verlauf von drei Jahren vom Tage
des Inikrafttretens dser Forderung an gerechnet, ohne Einswilli-

gung der folgenden Schuldner, in 4Zprozentige Pfandbriefe
konvertiert und in einem Zeitraum, der 55 Jahre nicht über-

steigen sdarf, getilgt werden. Die Forderung der Gläubiger wird
mit diesen PfandIbTIIeien zum al-pari-Kurse getilgt. In Abhängig-
keit von der Gruppe, zu der der in Frage kommende landwirt-

schaftliche Betrieb gehört, kann eine verschiedene Konvertie-

rung Platz greifen. Und so kann sie beiden Wirtschaftsbe-
trieben der Gruppe A und B in Anwendung kommen für Schul-

den, die innerhalb der Illitprozentigen Schätzungswertgrenze
liegen; bei Betrieben der Gruppe C mit eiiner Fläche bis zu

2000 ha für Schulden, die innerhalb der 40prozentigen Grenze
des Schätzungsswertess liegen; bei den übrigen Betrieben der

Gruppe c innerhalb der 390prozentigen Grenze des geschätzten
Grundstückswertes. Der Finanzminister kann jedoch den zu-

lässigen Prozentsatz des Schätzungswertes für die Gruppe C-
biis zu 50 Z des geschätzten Grundstückswertes erhöhen. Die

Konivertierung kann auch Anwendung finden für Schulden, die,
sei es durch eine Verkehrs-hypothek, Sicherungshypothek,
Rechts- oder Gerichtshypothek oder durch Eintragung eines

Vorbehalts besichert sind, und das ohne Rücksicht darauf, ob

die Sicherung durch einfache Eintragung oder durch Vermerk

sichtbar gemacht ist. Die Konvertierung von Forderungen des

organisierten Kredites wird in denjenigen Fällen möglich sein,
die der Finanzminister durch Verordnung bekannt geben wird.

Wer wird zur Durchführung der Konver-

tierung berechtigt sein? Vor allem die Institute des

langfristigen Kred?tes, die vom Finanzminister im Verosrdnungs-
wege bekannt gegeben werden. sEs mulz betont werden, daB
diese Institute zu einer Revision ihrer Schätzungsordnung
zwecks Anpassung der bisherigen Normen an die jetzigen
Wirtschaftsverhältnisse verpflichtet sein werden. Die revidier-

ten Geschäftsordnungen wer-den vom Finanzminister bestätigt.
Den Antrag auf Konvertierung kann sowohl der

Schuldner wie der Gläubiger stellen. Das Antragsrsecht steht
dem Gläubiger jedoch nur dann zu, wen-n seine Forderung
durch eine Verkehrs- oder Gerichtshypothek besichert und

durch einfache Eintragung offenbart ist. Die Krediterteilung
hasngt von der Entscheidung des langfristigen Kredit erteilen-
den Institutes ab, und diese Entscheidung wird auf Grund un-

abhängiger Beurteilung des Institutes gefällt. Wenn auf dem
Grundstücke nichtlandswirtschaftliche Schulden hypothekarisch
besichert sind oder solche Schulden bestehen, die entweder
nach dem 1. Juli 1932 entstanden sind oder der Konvertierung
aus anderen Gründen nicht unterliegen und diese Schulden die

Eintragung Ides Pfandbsriefdarlehns zur ersten Stelle unmög-
lich mac"hens, dann steht den Gläubiger-n zur Wahl: ob sie ihre

Forderungen der Konvertierung unterwerfen wollen oder ob
sie den konvertierten Schulden den Vorransg einräumen; die

Einräumung des Vorranges kommt jedoch nur in einem sol-
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chen Umfang »in Frage, dalZ die gerückten Forderungen in den

Grenzen von 50 Z des Schätzungswertes des Grundstückes,
wie er von den Instituten des langfristigen Kredites festgesetzt
wurde, verbleiben.

Falls auf dem Grundstück Schulden bei Personen des öffent-

lichen Rechts oder Institutionen und Biankunternehmen be-

stehen, die hypothekarisch gesichert sind, dann können diese

Institutionen ihre Forderung entweder konvertieren oder den

Voirrang abtreten, wobei das in Frage kommen-e Institut bei

Abtretung des Vorranges vorher den AbschluB eines Konver-

sioinsvertrages, wie er in dem Gesetz über die Akzeptations-
bank vorgesehen ist. verlangen kann.

Weiterbin enthält die Verordnung ein-e Reihe von Vorschrif-

ten, die grundsätzliche Bedeutung in Bezug auf das in den

drei früheren Teilgebieten gelten-de Hypothekenrecht haben. In

jedem Falle ist die Absicht dieser Vorschriften der Grundsatz,
daB den zur Konversiosn berechtigten Institutionen keinerlei

Schwierigkeiten im ganzen Umwandlungsprozelz der Hypo-
thekenschulden in Pfandbriefschulden gemacht werden sollen.

Da die Institute des langfristigen Kredites Pfandbriefe

emsittieren werden, muB der Finanzminister das Recht haben,
Änderungen der Rechtsvorschriften der genannten Institute

vorzunehmen«

So düner der Finanzminister- asus Grund dieser Ver-ordnung
selbst Verordnungen erlassen, »die Tiilg:unigssda-uer, Art der Til—

gung und wus- sonsk die Nieusemsissiisonder Pssansdbiriefe betrifft,
oerseinhsei«tl-isch-enund regeln. Weite-thin« konnte der Finanzminister
diies Forderungen des Statuts-süsska gegen die Institute des lang-
srsistigen Kredit-lies- gnnz oder teilweise streichen und sasuchsonst all-e

Finanzospevakionen sdsurschsfiiihremdie ein-e voll-ständigeOrdnung lder

Finanzbasge der Institute zur Folge haben.
,,Weiterhin sieht die Verordnung die Zerlegung der

Rückzahlung und ErmäBigung des Zisnssat-
z e s der landw-:·rtschaftli-chen Schulden von Rechts wegen vor.

Die Vergünstisgungen von Rechts wegen finden auf die land-

wirtschaftlichen Schulden der Besitz-er von landwirtschaft-

lichen Betrieben der Gruppe A und B Anwendung. Diese Er-

mäBigungen beruhen auf der Zerlegung der Schuld in 28

gleiche R aten, zahlbar am« 1.April und 1.0kto«ber jeden
Jahres, wobei die erste Rate bereits am 1·A-pril 1935 fällig
ist. Die Zerlegung in Raten bezieht sich auch auf diejenigen
Schulden, deren Zahlunsgstermine durch Vertrag oder Urteil

der Schiedsämter festgelegt wurden, auch falls diese Termine

in die Zeit nach dem 1.Apr-il 1935 fallen sollten. Dieser Zer-

legung unterliegt nicht nur das SichuldskapitaL sondern auch die

Zinsen, Provisisonen, Kosten- u. a. m., die für die Zeit bis zum

1.«Dez«ember 1934 geschuldet werden. Die Schuldzinsen werden

selbst dann, wenn sie schon durch Gerichtsurteil festgesetzt

wurden, auf 3 Z jährlich gesenkt. AuBerdem sehen die Vor-

schriften der Verordnung Sondervergütungen für

den Fall vorzeitiger Rückzahlung vor . . . Die

Vergünstigungen können jedoch u. a. auch dann aufgehoben
werden. wenn die Schuld durch eine Entschädigung entstan-

den ist oder wenn der Schuldner die dingliche Sicherung ver-

schlechtert oder die Besicherung der Forderung in irgend-
einer anderen Form verringert. Wenn das Schiedsamt obige
Fälle feststellt, kann es die sofortige Rückzahlung der gesam-

ten Schuld bestimmen, für die Rückzahlung kürzere Termine

bestimmen, die Verzinsung auf 4Z Z jährlich erhöhen und

sogar »die Sondervergütungen für den Fall vorzeitiger Rück-

zahlung aufheben. Wenn der Besitzer eines zur Gruppe A ge-

hörigen landwirtschaftlichen Betriebes zwei aufeinander fol-

gende Raten nicht bezahlt, ist die Schuld in vollem Umfange
sofort fällig, jedoch nur dann, wenn die Höhe der Raten vorn

Schiedsamt oder dessen Vorsitzenden bestimmt wurden. Diese

Vorschrift bezieht sich auch auf die Besitzer der Gruppe B,
lediglich mit der Änderung, daB eine solche Festsetzung nicht

vorgesehen ist. Wlenn die Verschuldung des Besitzers eines

zur Gruppe B gehörigen landwirtschaftlichen Betriebes 75 Z
des Schätzungswertes des Betriebes übersteigt, dann kann auf

Antrag der interessierten Personen vdas Schiedsamt die Wir-

kung der Vorschriften von Amts wegen aufheben.
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SchlieBlich sieht die Verordnung Vergünstigungen vor, die
von den Schiedsämtern zuerkannt werden. Wenn die Vertei-

lung der Rückzahlungsratsen und die Herabsetzung der Ver-

zinsung der landwirtschaftlichen Schuld nicht von Rechts
wegen erfolgt, kann auch das schiedsamt besondere Rück-

zahlusngstermine festsetzen.« Z

Erwähnenswert sei noch, daß »das Schiedsamt auch die durch
Erbleilung der landwirtschaftlichen Betriebe in der Zeit vom 1-. Ja-
nuar 1926 bis li. Juli 1932 entstandenen Schulden esrmäßixgen
dünne, ebenso wie die cReslkiausgieilderund den Pachtzins.

,,-Der siebente Abschnitt der Verordnung sieht schlieBlich
das Vergleichs- und Liquidationsverfahren
vor. Diesem Verfahren unterliegen die Besitzer landwirtschaft-
licher Betriebe der Gruppe B und C, falls ihre Verschuldung
im Verhältnis zum Wert ihres Grundstück-es übersteigt: bei
den Grundstücken der Grusppe B 75 Z, der Gruppe C — von

einer Fläche von 500 bis 1000 ha — 5s0 Z, von 1000 bis 2000 ha
.40 Z und ein-er Fläche über ZWO ha 30 Z.

Es verdient, betont zu werden, daB das Vergleichsverfah-
»ren! das ganze Vermögen des Schuldnsers betrifft, dagegen das

Liquidationsvesrfahren sich lediglich auf das Grundstück selbst

erstreckt. Die Entscheidung wird in diesen Fällen vorn Schieds-

amt in besonderer Zusammensetzung gefällt.«

Das Ve r-g- -l e i chssve rsah re n wer-de für diejenigen- Be-

sitzer sder slandwirtschastlichen Grundstücke in Frage kommen, auf
die sich die Vergünstigungen entweder bezogen oder die infolge
eine-r zu hohen Verschuldusng nicht unt-er- diese Bedingungen fielen,
wenn sie lihren privat- und öffentlich-rechtlichenVerpflichtung-en
nicht mehr nachlksomimienDie Grundsätze der Erösfnusnigdie-s Ver-

gleich-Verfahrens der Feststellung desr Verschuldung u.. a. m. sind
in der Verordnung vorgesehen Entscheidend sei, daß vionr Augen--
blick der Erdsfnung des Verfahrens an der Schuldner keine Ver-

bindlichkeiten die süber den Rahmen einer sosrdnungsuräßigenWirt-

schaftsführung hinausgehen, übernehmen dürfe. über die endgül-
tige Aufstellung des Verteilungsplanes entscheide die Gläubiger-
versanrrmlusng mit st der Stimmen Der angenommene Vergleich
bilde dann- einen rsechtslriräftlgenTitel. Dla s L i q us i d ast i,o n s ·

verfahren schließlich-greife nur dann Platz, wenn ein- Ver-

gleichsverfahren nicht abgeschlossen b·zw-. dasselbe durch das

Schiedsamt nicht bestätigt oder für ungültisg erklärt wurde. In

diesem Falle werden die Grundstücke zur Zwangsversteigerung
gebracht nach den Vorschriften der sivilpsrozeßosrsdnusngmsit einigen
durch besondere Verordnungen noch zu bestimmenden Einschrän-
kungen. Diese Änderungen sollen eine Beschleunigung des· sLiquis
dationsprsozesses ermöglichen Von Wichtigkeit sei, daß das Min-

destgebot irn ersten Termin 50 Z des tasxsierten Grundstückswertes
und im zweiten Termiin mindestens 30 Z betragen müsse.Staats-

fiskus und »die Bank- Rolny haben bei diesen Ver-steigseru-ngen
das Vortraufsrecht

s

,,ErmäBig-ungen für die Schuldner von

Staatsbanlcen
,

Die ErrnäBigungen für die Schuldner von Staatsbanken wer-

den vor allem in der teilweisen Niederschlagung der Schuld-
-

susrnrnse, Verteilung der Rückstande, Ubertragung der Rück-

zahlusngen asuif neu-e Tilgungstermine sowie in der Herabset-

zung des Zinssatzes bestehen.

Zum Zwecke der Entschulsdung werden durch Ver-ordnung
des Finanzen-in.isters in der Sstaatliichen Agraribank l(Par«istwowy
Banlc Rolny) und in der Landeswirtschaftssbank s(B·an-lcGospo-
darstwa Krajowego) besondere ,,E n t s o h ul d u n g s f o n d s«

geschaffen . . ., deren Gesamthöhe wahrscheinlich 1100 Millionen

Zloty übersteigen wlerden.«« ,

Auch auf dem Gebiete des langfsristigen Kredites seien in ein-

zelnen Fällen teilweise Viederschslagungen der Schuldsumnren nor-

gesehen. Die allgemeinen Ermläsßigusngenwürden in der Kon-

version »der rückständigenRsaten des slangfristigen Kresdsites sin ein-e

neu-e Amortisationshnpiothek bzw. die Zerlegung der Abzahlung
der Rüickgsväwdem eine- Reihe für »den Schuldner günstigen Raten

bestehen.
"

Im Verhältnis zum Umsatzsonds der Agrarresorm werde die

Höhe und der Charakter- der den Schuld-wem gewährten Errnäßi-

gungen vor allem davon abhängen-,wodurch die Verschuldung ent-

standen fei.
»Die gröBten Ermälzkgungen sind für diejenigen Schuldner,

die durch Lan-dl(auf, sei es aus Staatsbesitz oder aus privater
Parzellierung, verpflichtet sind, vorgesehen. Im ersten Falle
wer-den die ErmäBigungen auf Grund einer neuen Schätzung,
die dem verrskngerten Werte des erworbenen Grundstückes
und der Gebäude angepaBt sind-, erteilt werden, während im
zweiten Falle eine Senkung der Schuldsumme um 50 Z
erfolgt.«

Für lbesonders hoch verschuildete Betriebe seien zusätzlicheEr-

mläßigkungenvorgesehen, für die »der Minister für Landwirtschaft
und Asgrarrefosrrn noch besondere Bestimmungen erlassen wer-de.

In Bezug auf den Melioratiionsksredit werde ein«-e gewisse
Indiivsidualiisierung bei der Zuserkennung von Vergünstigungen
durchgeführt werden. Grundsatz soll jedoch dabei sein, daß die

Verschuldung nach der Erteilung fder Ermäßigeungen500 Zioty je
meliorieriten ha des Grundstücks nicht über-steigensoll.

Die Tiilgungsdauer iwseirsde in den Fällen, bei denen der Kredit
zum sLsandskauslverroendet wurde oder als Restklaufgesldvon Staats-
ibesitzentstanden sei-, bis zu- 670 Jahre gehen-—Für Rellkewschuldnet
seien ebenfalls individuelle Ermäßignngen vorgesehen, die von den

einzelnen Wiojeswosden erteilt werden. Die Gesamthühe der Til-
gnngen iwerde voraussichlliich Zle Millionen übersteigen, d. sh-.um

diese Summe werde sich sdie Verschuldng der Land-wirtschaft im

Verhältnis zurn Unrsatzfondssder Agrarreform verringern
Eine »der Verordnungen sieht eine Novelle für das Gesetz von

1986s vor, ausf sdsas sich sdie Tätigkeit der Askzepitationsbank stützt.
Vor allem erhält die Akzepstationslbank das Recht, eigen-e Obli-
gationen zus emiittieren, die zur übernahme der Forderungen der

landwirtschaftlichen Kreditinstitustionen dienen sollen. Die Garantie

für diese Obligationen übernimmt der Staatsfiskus .
. . Es muß

hinzugefügtwerden, daß die 3wangseinsziehung der Forderungen
der Akszeotationsbank nach dem Gutsdünken der Bank entweder

auf dem in der 3ivilprozefzosrsdnungvorgesehenen Weg-e oder auf
dem Verwaltungswege durchgeführt wird. Wenn zwischen sdem

stand-wirtschaftlichen Schuldner und der Akzeptationsbank ein den

Abschluß ein-es Vergleichsasbskiommens svermsittelndes Gläubiger-
institut stehst,so wird das Recht der Bank sich sowohl auf das Ver-

m!it.tilersinstitut,wie aqu das das Abkornmen schließendeGläubiger-
instixtustals auch »aufden Schuldner selbst erstrecken Wenn dsie

Schuldner der GläusbiigerinstituteBesitzer landwirtschaftlicher Be-
triebe der Gruspipen A und B sind-,dann ist das Gläu-bigerinstitut
zum Abschluß des Vergleichasbksosmsmensverpflichtet Die Pflicht
besteht inr Verhältniss zuir Gsruiplpe B nuir dann, »wenn die Ver-

sschuldung des Grundstückseigentüsmers 75 Z der revidierten

Schätzungdes Institutes des langfrsistisgen landwirtschaftlichen Kre-
dites nicht übersteigt. Hierbei ist also der Zwang zum Abschluß
des Abkonnnens unterstrichen

4

Die schärfsteAblehnung- findet die Esntschsuildungsgessetzgebung
in den Kreisen des- Großgrundbesitzsesusnd in den diesem nahe-
stehenden Blättesrm Fast in einer Front mlit ihnen stehen asber

auch die PosmsnreresllerZeitungen, die das ISIpsmchwhskDer oppo-

sitionellen cNiartiiosnaldsemokirsatie sind. Eine Erklärung dafür kann

man u·. a. auch dar-in finden, daß der Nutzen der Entschsuldungss
abtion für diesen Landes-teil unvergleichlich geringer ist als bei-

spielsweise für Kiongsreßsund besonders OslpswlemWährend näm-
lich in diesen letzteren Gebieten sder frei-e und unorgsanisierte Kre-

dit, der riet-fach-Wuchevksveidik ist, entschieden sübsevwieigtist sdass

gegen für P·osen nnd Pommersellen der organisierte Kredit die

Regel. Esisne Herabsetzung dieser Slchsusldenist aber nach den Äuße-
rungen des Finanzkminifters im allgemeinen nicht beabsichtigt

Das «sSI-oswoPiomsorskssise«beispielsweise, das im wesentlichen
die-n Gläutbngerstandpunktvertritt, sieht die Ausführungen Za-
wadzskiissunter einem anderen Gesichtswinkel Denn der Zwang,
den bono-erklettert Teil der Psrivatschnid m- -d.ek ersten Hälfte des

Schlätzusngswertesin- 4Zsprozentigen PfiasndhskisefenUnd dazu zum

-pari Kur-se entgegennsehmen zu müssen,berge ja bereits seinen Ver-

lust in sich-, da in Wirklichkeit der Gläubiger für die-se Pfand-
briefe beim Verkan nur ungefähr den halben cNennbetrag er-
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falls für »die Hälfte die-r Schnldsurnsme werde jeder sei-ne Privat-
schsuild,saillsssie 500 Zloty übersteige, im Berlaufe von drei Jah-
ren mit Staatspapieren oder Psfandbriesfen »der Kr-e.d«itgesesllschaf-
ten ablösen kcönnem

Die vionr Staate eingeleitete Aikstitosn zur Erleichterung der Lage
der Landwirtschaft sei unbedingt notwendig gewesen. Nur müßt-en
»durchdiese Maßnahmen nicht nur Privat- und Bankschmlden
verringert werden, sondern sie müßten, was vom Minister aller-

dings uinerwsüihntgelassen swiosriden sei, ebenso auf die immer mehr
anwachssenden öffentlichen Lasten Anwendung finden.

Ob jedoch unter den angenommenen Umständen der Weg, den
die Regierung eingeschlagen habe, »der- richtige sei und mit »den

Grundsätzen der Rechtsordnung und sder nationalen Wirtschaft in

Einklang zsu bring-en sei-n werde, dass bleibe noch dahsingestelslt
Und falls es nicht zutrafe, dann müsse man weiterhin fragen-,
ob ein solches Unternehmen denr gesamten Wirtschaftsleben nicht
mehr Schaden als Nrutzen bringen könne.

Ein-er idser hauptsächlich-lieuund entscheidendsten Faktoren der

Wirkschuszgxhkisesei sdias fiehslendseiVertrauen und besonders auch
die wirtschaftliche rechtliche und politisch-e Unsicherheit

,,In unserem Polen verschlimmern besondere politische Ver-

hältnisse diese rechtliche und wirtschaftliche Unsicherheit noch

mehr. Das Gesetz über die Entschuldung der Landwirtschaft
in solcher Form, wie sie der Finanzminister dargestellt hat,
wir-d ein neuer Faktor der allgemeinen Unsicherheit und der

Erschütterung dses allgemeinen Vertrauens sein. Die Wieder-

herstellung des Gleichgewichts im Wirtschaftsleben, die Liqui-
dierung der ,,Krise«, eine Kapitalisierung in grölzerem Um-

fange, werden ohne Wiederherstellung der Stabilität, der poli-
tischen und Rechtsverhältnis-se der Rechtssicherheit, dser nor-

malen Funktion der wirtschaftlichen- Institutionen und der Ach-

tung allgem-einer Grundsätze, auf die sich das Wirtschafts-
leben stützt, nicht zu erreichen sein. Die neuzejtliche Land-
wirtschaft kann ohne Kredit nicht best·ehen. Verordnungen
dieser Art jedoch, die einseitig auf Kosten der Gläubiger gehen,
erschweren in Zukunft diesen auf normalem Wege erteilten
Kredit und machen den Weg für den gefährlichsten, nämlich
den Wucherkred.it, frei, der bisher unter der Landbevölkerung
in den verschiedensten Formen anzutreffen war.

Aber auch die Rechte und Interessen jener ,,G1äubiger«
kann man nicht unterschätzen, über die jedoch der Herr
Finanzminister zur Tagesordnung übergeht, wie wenn wir bei

usns über eine starke Kapitalistenschioht vierfügten, deren be-
sondere lnteressen vor denen der Allgemeinheit zurücktreten

müBten Zweifsellos gibt es auch solche Kapitalisten, solche

Wsuscheren die aus der produktiven Arbeit anderer Nutzen
ziehen und die wir bestimmt nicht in Schutz zu nehmen ge-

denken. Aber mit Ausnahme des Herrn Ministers sehen wir

nicht, daB in dem Gesetzesplan irgend-ein Unterschied gemacht
wsürde zwischen solchen Gläubigern und den Bsesitzern der be-

nechtigsten Forderungen, wise sie sowohl den Landwirten als
auch anderen produktiven sozialen Schichten zustehen. Kredit-
institutionen wie Baniken, Siparkassen, Versic·herungsfosn-d’s,
Waisenkassen u. a. m. rsepräsentieren die Interessen des gan-

zen Volkes ohne Ausschlulz der Landwirtschaft und Verdienen

den Schutz genau so wie die ländlichen Schuldner . . . Diesen

Institutionen sichert der Herr Minister die Möglichkeit, staat-

liche Garantien zu erhalten —- wobei jedoch noch nicht be-

kannt ist, wie weit diese reichen sollen —- und einen höheren
ZinsfuB von itz- Z im Gegensatz zum normalen sprozentigen
Satz. Warum ist jedoch dieser Satz so niedrig für die anderen
Gläubiger festgesetzt worden, ohne irgend einen Unterschied
zwischen ihnen zu machen? Gibt es denn unter diesen Gläu-

bigern nicht auch solche, die den Schuldnern durch Erteilung
eines Darlehns den allergröBten Dienst erwiesen, trotzdem sie

ihr Kapital mit 10 Z und mehr in Staatspapieren anlegen konn-

ten; gibt es ikeine Gläubiger aus Erbauseinandersetzungen,
aus nicht bezahlten Restkaufgel-dern, gibt es keine Landwirts-
wsitwen und -Waisen, die ausschlieBlich von der ihnen zuge-

sicherten Rente leben? Und die anderen Berufe, wie Hand-

werker, industrielle, redliche Kaufleute, die ihr-e Forderung-en
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nicht zurückerhalten können, und die nunmehr infolge der Zah-

lungsunfähigkeit dies Schulsdners vor dem Zusammenbruch

stehen; verdkenen auch diese alle nicht eine rücksichtsvollere

Behandlung durch die Entschuldungsgesetzgesbung?«

Saschlichier als die eben wieder-gegebenen sind »die Betrachtun-
gen und Bedenken, die im- ,,Czas« — idem- Blatt der- Krabauer

Konservativen —- zum Ausdrucks gebracht wer-den.
Dsie Liquidatisonssmdglichtkeit,»die lediglich für iden Großgrunds

besitz isn Anwendung gebracht werden solle, und die Abhängigkeit
der zu gewährenden Bergüsntstsigungenvon Größe des Besitzes und

Höh-e der Berschuldsung stelle gegenüber früheren Gesetzen etwas

vollkommen Nieuartiges -dar:. Der »Czas« glaubt sie als ,,privilegia
odiosa« begeichnen zu müssen, da sie durch entsprechende Anord-

nung der Entschuldungsinsosrmen auf die Liqsuidatiion ides Groß-
gsrundbesitzes für idie Hälfte seines heutigen Wertes abzielten-. In

ishr-er-Tendenz gehen sie sogar weit-er als das Gesetz über die

Durchführung der Agra-rueform und idas Dekret über die Land-

annahrne für Zins und Steuerriidestiände Für den Griosßgrund
besitz bedeutseten sie deshalb die Fortsetzung von Au wahrne-
bestimmungsm-

Wenn die Zerlegung der Schulden von Rechts wegen in 28

gleiche Riaten bei- sprsoszentilger Verzinsung, von den«-en die erste
bereits am 1. April 1-9l55 fällig sei, für die Besitz-er von landwirt-

schsaftlichen Betrieben der Gruppe A und B zweifellos sehr be-

deuten-d seien, so habe man jedoch dabei einen sehr wesentlichen
Psuntist unberiicksichitigt gelassen, und zwar die Festsetzung einer

entsprechenden Karsenzzeit
»Die Lage der kleinen Landwirte wird sich bis zum Früh-

ling nicht soweit geändert haben, als daB man unter der An-

drohung der sofosrtigen Fälligkeit der ganzen Schuldsumme die

Bezahlung von jährlich rund 10 Z der Schuldsumme verlangen
könnte. Wir befürchten nur, daB die Anstrengung übermäBig

groB sein wird und dadurch möglicherweise die Entschul-

dungsaktion bereits im Anfang hemmen könnte«

Jedenfalls müsse das Fehlen der Karsenzizeit als eine schlechte
Beendigung dieses sonst gut gedachten Entischuldungsiabschnittes
angesehen werden-.

In gleichem Zusammenhang weist ein anderes Blatt daraqu
hin, daß der Erfolg idesr Entschsuldungsabtiosnsu. ap. davon abhänge,
daß dem Kleingrusndbesitz in genügendem Umfange billiger mittel-

-fr-isstigerKredit für eine Zeit von Z-—-5 Jahren als Umfatzikapsital
zur Verfügung gestellt werde. Dsenn das Genossenschaftswesen
das früh-er ksurzfristigses Umsatzhapital aus-geliehen habe, sleisde im

Augenblick unter den gleichen Krisenerscheinungen wie sdise Land-

wirtschaft .

Gin- andsesrer schwache-r Punkt der neu-en Gesetzgebung sei-en
die Vorschriften über das Liquiidationsvsersahsren und die ange-
nommenen Bersschaldusnigssn-ornreni,sdise umabsehsbarseFehler und Un-

gerieschstigkseistenzur Folge haben könnten Es sei vor allem unver-

ständlich-,was sdie Such-bearbeitet veranlaßt haben könne, ein-e

Berschaldiung die 310 Z des Grundistiicksswertes übersteige,asls für
den übliche-nEntschuldungssweg zu- shochanzusehen

,,Eine so plötzliche Revolution in der Auffassung über die

mögliche Entschuldungshöhe für landwirtschaftliche Betriebe
kanns nur dadurch erklärt werden, daB man in künstlicher Form
uns-d mit drakoinischen Vorschriften sein Landangebot erzwingen
will, und dies in einem Zeitpunkt, wo der Landsvorrat auf dem
freien Markte auch ohnehin keine Abnehmer findet.

Bei seiner derartigen Konstruktion der Vorschriften ist der
Minister für Landwirtschaft und Agrarreform ermächtigt .wor-

den, die landwirtschaftlichen Betriebe der Schuldner in den
Besitz des Staates zu übernehmen, sofern die Versteigerung
im ersten Termin für einen Preis von 50 Z des Schätzungs-
wertes nicht zustande kommt. Diese Berechtigung kennzeichnet

»die Tendenz des Staates, die Grundstücke, wenn auch für

einen privilegierten halben Preis des Wertes zu übernehmen,
die dann verwaltet oder aber parzelliert werden müssen. Diese

Tendenz tritt in dem Augenblick zutage, in dem der Finanz-

minister mit dem·Haus-haltsdefizit auch ohnehin nicht fertig
wird und in dem er gleichzeitig ein Opfer von mehreren 100

Millionen Zloty zur Bezahlung früherer Agrarexperimente brin-

gen muB.«
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Gerade dies-e letzten Bestimmungen sind mit sein Grund für die
düstere Stimmung susnter den Großgrundbesitzernund die von thnen
gehegten Befürchtungen Nach einem Bericht im ,,.Glos Nord-du«
habe Ende Oktober in Warschau eine Tag-u«ngder Gutsbesitzer-
orsganisation Kinn-griesßpolensstattgefunden, auf der »in melan-
cholischier Stimmung verhandelt wsurde.« In sden Lisqusidaki·v«n«s-
bestimmungen seihe mian ausgesprochene Enteignungstendenzen.

,,Z-ur Charakterisierung der Stimmung unter den Guts-be-
ssistzern verdient sdie auf der Tagunsg zum Ausdruck gebrachte
Hoffnung, daB das Entschuldungsgesetz vielleicht in der jetzi-
gen Form nicht veröffentlicht und also nicht in Kraft treten

werde, hervorgehoben zu werden«

Diese Hoffnung ist inzwischen nun durch- die Veröffentlichung
»der Gesetze, wsie zu- erwarten war, enttäusfchtwurden.

Ein sasbsschließendesUrteil über die gesamte neue Gesetzgebung
ist in »der Presse noch nicht enthalten und dar-f wohl auchs erst nach
der Bekanntgabe der· verschiedenen Austführungsbeftimmungener-

wartet werden.

[,,Polska Gosipodarcza«, Heft 43, vom 2»7. 110. 1934 und
Heft 44 vom 3. Il. 1934; ,,Ga:zeta Po-ls-ka« vorn 23. 9., 20. 10.,
23. 10. und Z. 1«1. 1934; ,,Sloswo Pomorskie« vom 28«. 1«0.

l9»34; ,,Kurjer Poranny« vom- 310. 10. 194342 ,,Czas« vom

3. 11. 1934; ,,Glos Narsodu« vom 2’7. 110. 1934; ,,Gazeta
Gdanska« vom 4. 11. 1934»; ,,llustrowany Kuryer co-

dz«iensny«vom 29. 10. 1·934.1

Das Problem der Motoristerung in Polen.
Die seit 199881I zu verzeichnende ununterbrochen-e starke Ab-

nahme der Anzahl der- fich im Verkehr befindlichen Kraftwasgen
hat nach dem Bekanntswerden des Standes vom 1-. Juli 12964 zu
erneuter Diskussion des Problems der Motorisierung ins Polen
Anlaß gegeben-.

Jn- den vier Jahren von s1s960 bis 1964 sei der Auto-mobil·vier-

kehr in Polen, als dem einzig-en Staate Europas, der überhaupt
eine Abnalhrne zu« verzeichnen habe, um ZO Z zurückgegangen-
Das Problem der Demotorisierunsg des Landes wer-de dadurch
immer brennend-er usnd gestatte keinen weiteren Aufschub Nach
Ansicht der ,,Gsaze«ta-Poslsska« ist der hsauiptsiächl-ichste,wenn nicht
sogar einzige Grund des Niedergang-es des Automobisliismus isn

Polen deri usnoerhiältnisssmsäßiioghohe Zoll-, der jedem aus dem Aus-
lande eingeführten Kraftwagen auferlegt werde.

»Diese prohibitiven Ziollsätze haben zur Folge, dalz Polen
das Land der teuersten Automiobile der Welt ist. Ein Kraft-

wagen volkstümlichen Typs, dessen Preis in jedem anderen

Lande zwischen 4000 und 6000 Zloty schwankt, kostet in

Polen iiber 120400 Zloty. Noch gröBer ist der Unterschied bei

den Wagen höherer Qualität. Hinzu kommen bei uns zu Lande

noch zahlreiche Aufschläge, die jeden Kraftwagenbesitzer be-

lasten, und verschiedene, vielfach sehr lästige Formalitäten,
die jeder Besitzer zu erledigen hat. Das Ergebnis ist, daB sich
immer weniger Käufer von Privatautos find-en.

Zahlreiche Wirtschaftsorganisationen und Autoimobislinstitute
sind wiederholt an die Regierung mit dem Hinweis auf die

Notwendigkeit, die bisherige Motorisierungspolitik einer Revi-
sion zu unterziehen, herangetreten, da sie letzten Ensdes ge-
radezu entgegengesetzte Ergebnisse zeitige, als beabsichtigt,
nämlich zu einer vollkommenen Demotorisierung des
Landes fiishre. Dies ist vom wirtschaftlichen Standpunkt
äuBerst unerwünscht und gleichzeitig sehr gefährlich im Hin-
blick auf die Landesverteidignnsg·«

Ein-e große Schlwiierigikeit anderer Art, »die viel schwerer zu

hespiskjigensein werd-e asls die hohen Zölle, sei die starke Verknüp-
fung des Problems der Motorisierung mit ldem unerläßlich-enAus-

bau des Straßenn-etze-s.Die bisherige Msotoritfierungspolitiks sei
von der unlsösbaren Verknüpfusng dies-er beiden Probleme ausge-

gangen- uwd belaste daher mit einem übermäßig großen Teil der

Lejskuspgen für den Sikmßentban— sden Krsaftswagenvieirikeshir,was

dieser bei den heutigen schlechten Rentabilitätsbedingungen der

Kraftwagen zu trsasgen nichskM DDEVLWE War--

»Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daB sowohl

das Gesetz iiber den Wegefonsds, wie auch die zugunsten der

polnischen Autoinsdustrie gefiihrte Schutzpolitik keine Daseins-
berechtigung haben und unseren Kraftwagenbestand zum Ruin
gebracht haben. Wir besitzen heute im Verhältnis zur Bevöl-

kerungszahl die geringste Anzahl Kraftwagen in Europa.«
Um nur einige Verhälitnsissszahlenzu- nennen, sesierwähnt, daß

das Verhältnis der auf ein« Auto entfallenden Personenanzahl in
den Versetnigten Staaten b : «1—,in Frankreich 26 : 1, Mexiku 190 : 1
und in Pol-en 1»-291s: 1: sei.
»Mit diesem kompromittierensden Verhältnis übertreffen wir

sogar noch — Biritisch Indien, wo ein Auto auf 29708 Be-
wohsner entfällt.«

In Bezug ausf je 10I0 qkm der Staatsioberfläche steh-e Polen
mtit Australien, und zwar mit je 7 Autos auf- 1«00 qkm auf glei-
cher Stufe.

Die Zus- bzw-. Asbinahsme der Kraftwsagensanzahl
in den verschiedenen Staaten für die letzten zswei Jahre zeigt nach-s-
steshende der ,,Eod«zi«en"naGsazeta Handlorwa« entnommene Tabelle:

L a n d Anzahl der Kraftwagen —s—Zunahme,
in Tausenden — Abnahme

1952 1938 in Tausenden
Frankreich 117110 11731 —s—21

Gngiianid 1578 1635 Js- 54

Dseutsches Reich- 600 659 —s—59

Australien 525 HZB —s—7
Italien Zga 317 JF 23

Beligiien 1i76 186 —s—7

Holland 125 135 —s—10

Inan 100 101 —I—1

Aligier 93 1010 —-s—7

Tsschechosslowakei 91« 99 —s—8

Schweden 84 96 —s—9

Mexiko 67 816 -s—19

Rioriwegen 49 5I1 —s—2

Portugal 3s1 35 —s—4

Polen 28 l«25,3 — 2,7

»Aus dieser Tabelle geht deutlich hervor, dalz in allen hier

angeführten Staaten die Zahl der Kraftwagen zugenommen

hat, während lediglich in Polen ein recht bedeutender Rück-

gang zu verzeichnen ist.

Noch deutlicher wird diese Tatsache, wenn man in Be-

tracht zieht, wie langsam die Zahl der Autos in Polen in den
einzelnen Jahren angestiegen ist:

1. 1. 1927 1«6500 Autos; 1. 1I. 1928 22 Will-; l. 1. 1929 29 5s00;
l. l. 1930 ZTOOOM ll .1. 1931 390s00; 1. 7. 1931-33600;
l. 1. 1932 2801010; l. 1. 1933 25 Z«4«5-;l. 7. 1933 25 796; l. 1. 1934
26 133 Autos·«

Als Gründe ifür eine derartige starke Asbnahsme nennt der Vier-

fsassiserdieses Artikels neben den über-aus hohen Zöillen und der

übiernuüßigenBesteuerung die Monopsolisierung des Msarkstes und
das gering-e Einkommen der Bevölkerung Psolens

Als Beispiel für die Ausiwirksung der hohen Zoll-sähe-sei »er-
wsähsnhdaß ein Ford-Austos, das in Gdingen vor der Verzollung
7000 stoty kostet, durch den Zsolsliausfschlagbei-; auf 1c5 0010 Zioty
verteuert werde. Andererseits zahle der spsolnische Verbraucher
für «1 Liter Benzin 710 Gr., während »der französischeoder tsch«e-
chliischeVetbmsuchser für den gleichen PolnisschenBenzisn nur« 20 Gr.

zahle
Im Oktoberheft der Monsatszeitfchrrisftdes AutosmsobiislksluibsPo-

len-s, »Auto«, sind ftatistische ZusammeUkaUUUIgenund Diiagramme
über Stand und Entwicklung des Krsafskfsaihtwsesensiin Polen ent-

halten. An diese Angaben schließt der »Jlustrowsa«n.yKuryer Eos-

dsz"i-ennsy«folgende Betrachtung:
»Aus dieser Statistik ist die Abnashme der Anzahl mecha-

nischer Fahrzeuge jeder Art von 1931 an ersichtlich. Die ein-

zig-e Ausnahme bilden die Msotorräder, deren Zahl eine ge-

wisse Zunahme zeigt. Bis Ende ·1930 ist die Zunahme der Mo-

torisierung, wenn auch ein-e langsame, so doch »den Verhält-
nissen entsprechende und tnormale gewesen. Dagegen setzt im
Jahre 1931 ein geswaltiger Sturz ein, der nur im Jahre 1931

etwas asbgebremst wird, um einer scheinbaren kleinen Ver-



besserung Platz zu machen. Die Erklärung dafür findet man

darin, daB ein Teil der aus dem Verkehr gezogen-en Wagen
langsam wieder in den Dienst gestellt wird unsd infolgedessen
erneut Registrierungsnummern auslkaufi.

Das Bild sdes Zusammenbruches Die den

zahlenmäBigen Stand der Kraftwagen in Polen darstellende

graphische Kurve ist ein wahres Spiegelbilsd der Verhältnisse

und der Maslznahmen auf dem Gebiete der Motorisierung in

Polen. Bis zum Ende des Jahres 1930 er-

möglicht ein freier Handel, freie Konkur-

renz, entsprechend angewandte Zölle, noch

verhältnismäBig zutreffende Steuern sowie

eine allgemeine den Kraftwagenverkehr
fördernde Politik — eine normale Entwick-

lung dieses Wirtschaftsgebietes, wenngleich diese Entwick-

lung auch langsam vor sich geht.
Wenn dieser Zustand weiterhin beibehalten worden wäre, so

könnten wir, selbst unter lder Berücksichtigung der augenblick-
lichen Weltwirtschaftskrise und ihrer hemmend-en Wirkungen,
unter normalen Bedingungen zum 1. Juli 1934 mindestens 65000
Autos gehabt haben. Statt dessen haben wir —- wie die Sta-
tistik zeigt (zusam«msenmit Motorrädsern und anderen mecha-
nischen Wagen) —- nsur 35 0s00, d. i. fast die Hälfte.

,

In den Jahren 1931 und 19372 fiel die Zahl der Autos in

Polen gewaltig. Der Grund dafür ist die überaus hohe

Abgabe für den Staatlichen Wegefonds. Diese

Steuer traf den sich in der Entwicklung befindlich-en Auto-

mobsilismus in Polen sehr hart. Die Jahre 1933 und 1934 zeigen
eine unbedeutend-e Zunahme, aber hauptsächlich bei denjenigen
Wagenarten, für die gerade die Wiegesteuer ermäBigt wurde.
Es sind dies die privaten Personenautos und Motorräsden Da-

gegen ist der Rückgang derjenigen Wagenkategorien nicht auf-

gehalten worden, die auch weiterhin mit hohen Abgaben be-
lastet werden, d. s. die Verkehrsaut-obusse, Lastkraftiwagen
und Autotaxen. Die Steuerbselastung hatte als-o in den letzten
vier Jahren den entscheidenden Einflulz auf die Anzahl der
verkehrenden Kraftwagen in Polen.

Die Folgerungen aus alle dem zu ziehen, bereitet keine
gröBeren Schwierigkeiten Es erweist sich nämlich-, idaB all e

übermäBigen St euerbeslastungen, die zur

Vermehrung der Einnahmen des Wegefonds
beitragen sollen, nur entgegengesetzte Fol-

gen haben. Sie verringern nur die Zahl der

Zahler, ohne die Einnahmen zu erhöhen«

Jn ähnlicher For-m habe sdise falsche Mlotorisiserungspolitik auch
die riecht beachtliche E n- k »wj ckist u- n g d e s A u to b u- s v e r -

k e h r s zum Stillstand und Ertisegen gebracht Bor allem sei auch
hier »die alle hohe Besteuerung des Autobusverkehrs von den

naschitesiliigstenFolg-en gewiesen. Außerdem habe die Durchführung
der Ver-ordnung über den k o n z se s s i o nie r t e n E r w e r b s -

transiport von Personen und Gütern mit Asutsobussen und

Lastkrasftwasgendie Zahl der »in Piolen verikehrsenden Autobutslse
auf ein Drittel des früheren Standes reduziert Schließlich habe
nach der kürzlich-enEinführung »von A u to b us s e ns d e r P o «l-

n j ich e n- Staat s ei s e nsb a hns auf den wichtigsten-, aslssoauch
rientabetsten Strecken, zur weiteren Einschränkung dies allgem-ei-
nen Asustobsusnavksesgeführt.
»Es ist eine wohl schwer zu bestreiten-de T atsache, daB

das Verkehrsrninisterium durch Aufnahme des Auto-
busverkehrs nicht nur eine Reihe klein-er privater Arbeits-
stätten zum Erliegen gebracht hat, sondern sogar selbst zu

dem von ihm geführten Autobusverkehr
sehr bedeuten-de Summen zulegt und- dadurch
das mögliche Defizit der Staatsbahnen nur nsoch vergr«öBert.«

Mit dem Problem der Motorisierung des Land-es hat sich »be-
tells VOr läwgseikeksZeit die Industrie- und Handelshammer in

Waskschw VeschsäfklgikUnsd eine diesbezüglicheEinigasbebei der- Re-
glekUilg Ase-»machtDarin hat sise sich für seine bedeutende Senkmng
der llthseklgell 30·llläkieauf Autos sowie für die Schsasfung vosn

Bedingungen-, »die die Montag-e im Jnlansde ermöglichen, ausge-
sprochen Dies sei nach ihrer Ansicht durch entsprechende Staffe-
luing der Zölslemöglich-,da nur« dadurch-. svorlsäufigzahlreich-e Hilfs-

125ask

zweige geschaffen werden könnten, aus denen in einigen Jahren
ein-e eigene Autoindustrie hervorgehen könne.

Bei der Frage der Anschsaffung von Kraftwagen stehe noch zur

Entscheidung, ob man diese aus dem Ausland-e einführen oder

im Instansde herstellen solle
»Die Erfahrungen, die wir bisher mit der

inläsndischen Autoindustrie gemacht haben,
sind so traurig, daB diese Möglichkeit prak-
tisch gar nicht in Frage kommt.

Wir haben Autos in geringer Anzahl und zu phantastisch
hohen Preisen hergestellt, was ja miteinander in Beziehung
steht. Eine Autoisndustrie benötigt nicht nur groBe Kapitalien,
sondern auch ein Heer geschulter Spezialisten. Wir haben
weder das eine noch das andere. Die Schaffung einer eigenen
Autoindustrie ist auch vom Absatzmarkt abhängig, und diesen
besitzen wir ebenfalls nicht.«

Dafür aber sieht der cVevfasser dieses Artikels ein-e Mög-leich-
kseit darin, daß man für die ausländischen Fa·bsrisken,die durch
ihre solidse Arbeit bekannt sind, »die Möglichkeit zur A n l age
Und Führung vion Monstageswerkstätten großen
Sstrislis in Polen gibt. Dabei müßte jedoch zur Bedingung gemacht
werden, daß die größtrnögtischsteAnzahl von Einze-lteilen, die im

Inland-e hergestellt wer-den können, von die-sen Fasbrxiskenmit der

Zeit in zunsehrnendem Maße verwendet würden »Mit der Zeit —

denn vorläufig ist das aus technischen Gründen noch nicht
durchfüshrbar.«

Ein-e weiter-e von der Regierung den ausländischen Man-tage-
weriken zu stetiende Bedingung müßt-e»die finanzielle Teilnahme
dies-er Firmen am Ausbau des polnischen Straßennetzes sein. Es
würd-e dies ja togischerweise mit den Interessen dieser anstän-
dsischen Firmen zusammenfallen, da der Ausbau von Straßen ja
gleichzeitig den Abflatzimasrkterweitere Es sei dahier anzunehmen,
daß in eigenem Interesse kein-es dieser Unternehmen sich weigern
würd-e, diese Bedingungen anzunehmen

Mit der Frage sdser notwendigen Motorisierung des Landes

beschäftingsich seit einiger Zeit nun auch die ,,Gazeta Po-lska«,
und zwar hat sie dies-es Problem zur allgem-einen Diskussion ge-

stellt, worian in der Tat auch schon eine Reihe von Artikeln

eingegangen ist nnd abgedruckt wurde. Im wesentlichen werden
die gleichen uns schon bekannten Argumente angeführt: zu hohe
Zoll-—und Ste:u-erbelastung, schlechte Straßen, aber auch Mangel
eines kaiuflksriässtigenMarkte-it llberrviesgend ist man der Ansicht,
daß die Befestigung des schilechitenStandes der Motorisierung
weniger ein technisch-es als oor allem ein wirtschaftlich-es Pro-
blem sei.

Eine bemerkenswevte ilberilegtung swurde sisn diesem Zusammen-
hang vor kurzem Von- einem gewissen St. Szykdelski angestellt Er

geht von der isn Polen öfters sgceäusßertenAnsicht aus, daß Polen
doch im Ftugwefen recht gute Ergebnisse sevzielt habe und es des-

halb verwunderlich- sei, daß es sich in Oder Fuage der Motorisierung
dauernd im Rück-schrittbefinde. Die Frage der Wege könne dabei
attein- nichst entscheidend sein, da Staaten mit eisnem noch schlech-
teren Strsaißennetz,wie z. B. Anmeäniien oder SowjetRlußland
auf dem Gebiete der Motorisierung Pollen hinter sich gelassen
hätten.

Was den F tugzesusgsbaubetreffe, so stehe ser heute auf der Ent-

widelusnsgsstuseiwo die Autoindustrie vosr einigen Jahrzehnten ge-
standen haibe Es würden nämlich nur skslseine Sersien gebaut, und
außerdem halbe main es hauptsächlichmit einem Abnehmer — der

Regierung —- zu tun. Außer-demsei-die Frage der Motorisierung
des Landes aus das engste mit dem Wegepriobslem und der Krise
verbunden, »was beides für das Flucgzeugwesen ohne Einfluß sei,
weil Ida der Staat Hauptabnehmer fei, der trotz idser Krise zum

Ankauf svon F lugzeugen aus Gründen der Landesverteidigung
gezwungen ist.

,-,Versuchen wir nunmehr, sdie F r a g e d e s E i n -

flusses der Autoindustrie auf die Vertei-
di g u n g ld e s L a n d e s zu analysieren Das Heer ge-

braucht für den Fall des Krieges vor allem motorisierte Kriegs-
wagem also Schlepper, Traktoren, Last- und Sainitätskraft-

wagen sowie Motorräder. Personen-autos, die als Verbindungs-
mittel dienen, werden in verhältnismäBig geringer Anzahl ge-
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braucht werden, so dalz der heute im Lande vorhandene Be-
stand an Personenkraftwagen vollkommen ausreichen würde,
wenn diese Autos ineuer Konstruktion und in gutem Zustande

wären.

Daraus folgt, daB die polnische Antoindustrie falls sie vor-

handen wäre, unter Verhältnissen, sdie den-en der Flugzeug—
industrie ähnlich sind, vor allem Schlepper bauen könnte, sda

diese als ausgesprochenes Kriegsgerät nur einen Abnehmer
hätten und die Produktion dieser Schlepper in kleinen Serien
tatsächlich notwendig ist. Die Motoren, die zur Herstellung
von Schleppern notwendig sind, können mit gewissen Ände-

rungen zum Bau von Lastkraftwagen, Autobussen und Trak-

toren verwendet werden, was die Produktionskosten ermäBi-

gen müBte. Die Armee im Felde gelb-raucht unbedingt eine groBe
Anzahl Last- und Sanitätskraftwagen Infolgedessen müBte

deren Produktion unbedingt im Inlande ermöglicht werden,
wobei die Produktionsstätten für jedes erzeugte Stück, das

für den Fall des Krieges verwendbar ist, eine Prämie erhalten

müBten. Polen gebraucht auch dauernd eine gewiss-e Anzahl
von Autobusgestellen, die im Inlande produziert werden müB-

tens, wobei die für die Schlepper erzeugten Motoren verwen-

det wer-den könnten. Auf diese Art könnten wir groBe Pro-

duktionsstätten in Betrier setzen, die eine Reihe von Wagen
mit ähnlichen Motoren erzeugen könnten, was idie Produktion

und Vervollkommnung erleichtern würde . . .

Anders verhält es sich mit der Produktion von Personen-

autos. Diese unterliegen so groBens und zahlreichen Konstruk-

tionsänderu.ngen, daB es in dieser Hinsicht unmsöglich wäre,
mit den ausländischen Produktionskoloissen Schritt zu halten.
Bei einem so kleinen A«bsatzm-arkte, wie ihsn im Augenblick
Polen darstellt, wer-den alle Bemühungen, den ausländischen

Konstruktionen zu folgen, einstweilen noch eine unnötige Ver-

geudung öffentlicher Gelder sein, da sich ein Privatunterneh-

mer dafür bestimmt nicht finden und mit einer solchen Pro-
dulktion nicht begisnnen würde«

Es bleibe als-o lediglich die einzige NisöglsischkeitMontag-enterb-
stästteneinzurichten, die im weitgehendsten Maße inländischiePro-
duktisonsmäglichlkeitenusnsd ausländische Erlsahsrsuntgenverwerten

l,,Gazeta Polska« viom 24«. 10. und 8. 11. 1934«; ,,Codzienna
Gazeta Handlowa« vom 9. 8., 19. 8. und ZsZ. 8. 1934;

,,ll«ustrowa«nyKuryer Codzienny« vom 26. 1·0. 1934; »Pol-
ska Gospodarcza«, Heft 36, vom 8. 9. 19s34; ,,D-ziennik
Poznariski« vorn 8. 8· 1934; ,,Gazeta Warszawska« vom

23. 9. 1934.l

Das Auslands-, insbesondere deutsche Kapital
in Großpolem .

Die ZyvasndtoirmAsftäregab schon mseshsrsfiach»in der politisch-en
Presse Anlaß zu- Betrachtungen üiber dsie Rolle, sdie das Aus-

landsbapital in der polnischen Wirtschaft spielt. (Verg-l«.unsere
Berichte: TM Nr-. V8—49.,Seite WE; Nr. 1-"0,Seite 4l4««;Nr. 16——’1-7,
Seite 76*; Nr. .21, Seite 92««;Nr« 24, Seite 1s06*.)Auch dieses
Mal geht der «Ku-rser Lödzibi« vom ZyrardowsSkanidsal saus, um

dann die Verhältnisse in Großpolen zu besprechen
Der Arstjllsielschveiberglaubt, darbei fünf Wege feststellen zu

können, auf idenen das ausländische Kapitals in dieses Gebiet hin-
ein-bormnst.- Es sei-en dies: die Aktiengesellschaften, Genossen-schaf-
keil, UNDER-thile sdie sischauf ausländische Lizenzen stiistzem
der mliktleue Handel und die mittlere Privatindustrie und schließ-
Igischder Kredit, der aus idem- Auslande seindsringe und für die deut-

schen Unternehmung-en aller Art bestimmt ssei.
Bei eine-r Untersuchung des Ante-ils ausländischen Kapitals

im Wirtschaftsleben Grioßpolens in natiivnaler Hinsicht mliisseman

zwischen dem deutschen Kapital und dem Fremdlinpsitasl anderer

Herbunst unterscheiden

»Wenn wir von dem sich aus dem Auslande herein-drängen-
den Kapital sprechen, dann sind immer idie deutschen Kredite

gemeint.

In Gronolen arbeiten 35 industrielle Aktiengesellschaften,
die in ihrem Anlagekapital auch ausländisches Kapital besitzen,
dessen Gesamtsumme rund 18 Millionen Zloty bei einem Ge-

samtanlagekapital der Gesellschaften von 56,5 Millionen Zloty
beträgt. Von den 35 Gesellschaften besitzt »das Ausland in 9

von ihnen iiber 50 »Ja des Anlagekapitals, in allen übrigen da-

gegen «5 bis 45 Z.

Die Summe von 18 Millionen Zloty ausländischen Kapitals,
das in den genannten Aktiengesellschaften investiert ist, ent-

fallen auf das- deutsche und ldas sdeutsch-Danz»igerKapital 10

Millionen Zloty, das shollänsdische 4 Millionen Zloty, das bel-

gische 1-,4 Millionen Zloty, das Schweizer 1 Million Zloty, das

französiscshe 1«,1-Millionen Zloty, das dänische 280000 Zloty,
das österreichische 1300010 und auf das amerikanische Kapital
1510000 Zloty.

Neben den Aktiengesellschaften gehört ldas Genossenschafts-
wesen zur Domäne, in der das ausländische Kapital herrscht.
Das deutsche Genossenschaftswesen in Gronolen umfaBt vor

allem den organiskerten Geldmarkt, den landwirtschaftlichen
und Getreidehandel und schlieBlich das Molkereiwesen.

AuBerdem flieBen ausländische, genauer gesagt, deutsche
Gelder auf Umwegen in der Form von Krediten für die Ge-
nossenschaften und private Industrie- und Handelsunternehmun-
gen und sogar landwirtschaftliche Betriebe herein. Diese Kre-
dite sind zahlenmälzig nicht zu erfassen-, doch unterliegt ihr
Vorhandensein nicht dem geringsten Zweifel, ebenso wie die

Tatsache, daB das deutsche Wirtschaftsleben in Grolzpolen und
in Pommerellen sich der deutschen Gelder in verschiedenen
Formen bedient-«

Bevorzugt seien im allgemeinen vom ausländischenKapital die
Lebensmittel-, Leder-, Metall-, Holz-, Mineral-, chemische Indus-
strie nnd dsas Verbehsrsswesen

Das deutsche Kapital sei- ososc allem in den Zuckevsasbriskenund
Milblen investiert-, das Danszisger in Brsauereien und Der-beteten-
usnd das sranzösische»und belgische in der Metallindustrie Da-
gegen sei das Schweizer Kapital stärker an die Erzeugnisse »der
Miasssenpsrsosdsuiktiosnder kossmestisschenund Lebensmittelbranche und
das amerikanische in der ksosmetischensBrauche beteiligt. Im gro-

ßen ganzen drin-ne gesagt werden, sdaßdie Hälste des ausländischen
Kapitals noch iauis der Vorbei-egsizeit in Großpolen investiert sei,
währen-d die andere Hälfte erst nach dem Kriege herein-gekom-
men sei.

In dies-ern Zusammenhange verdient eine andere Pressensotiz
esrewäibntzu werden, der zufolge dsise ausländische Verssschsuldung
Psolens im letzten South-reeinen beachtlsischenRückgang zu verzeich-
nen habe. Wenn auch- etwas geringer als in den beiden Halb-
jaihiren 1-·9343-,so betrage er doch immer-hin in der ersten Hälfte
dieses Jahres iilber 1160 Million-en leoty. Die Ge s amt-

summse der ausländischen Schulden habe näm-

lich am 1.1·..«11934 35434371 538 Zloky und am

1. 7l. 11934 3384 045 4322 Zlosty betragen.
Dies-e staune Albncchrne sei vor allem aus die weitere Dems-

vsation des Diosllars zurück-zuführen,wodurch die Vetfchsulkdung
allein gegeniiber den Vereinigten Staaten um 86,5 Million-en
stoty asuss1s09i004i1i M Zloty zurückgegangen sei. Eine ähnliche,
wenn auch nicht ebenso starke Asbnahmse der Vesrschsu.ld«ungs,eben-

falls insollsgseder Wäbrsunsgsdevialivatiomsei gegenüber Großbriss
tannien, Raume-gern Schweden und Dänesmark zu verzeichnen Jn-

sosllgevon Rliickiziajblungen shabe sich lediglich sdise Verfchulldxusnsg
gegenüber den Riederilanden und Finanlarseichrvesrkmgekk,

l,,Kuijer
Lösdzki« vom 24. 1(0. 1934z ,,Polonia« vom 14. 10.

1934.
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